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Anfrage an den Jugendhilfeausschuss Stadt Kassel bzgl. Satzung des Jugendamts, §3, Abs 2 

Buchstabe e 
  
 

Wir bitten den Magistrat, folgende Fragestellungen zur Satzung des Jugendhilfeausschusses in 

der für den Jugendhilfeausschuss der Stadt Kassel anberaumten Sitzung am 5. April zu 

beantworten. 

 

In §3, Abs. 2, Buchstabe e der Satzung des Jugendamts wird festgelegt, dass neben den drei 

Plätzen für Mitglieder der Liga der freien Wohlfahrtspflege (Buchstabe d) „zwei 

Vertreter*innen der in Kassel tätigen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe“ im 

Jugendhilfeausschuss vertreten sein sollen. Hier steht explizit nicht „Träger ohne 

Verbandsbindung“, sondern „anerkannte Träger der freien Jugendhilfe“, zu denen ja auch die 

verbandlich gebundenen Träger gehören Die laut alter Satzung des Jugendhilfeausschusses 

vorgegebenen vier für Wohlfahrtspflege vorgesehenen Plätze sind im Zuge der Satzungsnovelle 

auf drei reduziert worden, weshalb ein begründetes Interesse besteht, weiteren Trägern die 

Möglichkeit zu geben, sich auf Plätze zu bewerben. Nach der Schriftfassung wäre dies durch § 

3, Abs. 2e theoretisch möglich. 

Unseres Erachtens bildet die Formulierung eine rechtliche Unschärfe ab. Wir bitten um eine 

Stellungnahme des Rechtsamtes in Bezug auf unsere Einschätzung hinsichtlich der Abgrenzung 

zwischen § 3, Abs 2 Buchstaben d und e. Sollte es ausdrücklich gewollt sein, dass unter § 3, 

 

 
 

Kassel, 07.03.2022 

 
Liga der freien Wohlfahrtspflege  
In der Region Kassel 
 
Vertreten im Jugendhilfeausschuss 
durch: 
 
 
Hubert Wierzenko-Jöst 
Arbeiterwohlfahrt Nordhessen 
 
Tamara Morgenroth 
Diakonisches Werk Region Kassel 
 
Rosa-Maria Hamacher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband  
 



 
 

 

 
 

Abs. 2 e nur nicht verbandlich gebundene Träger angesprochen sind, wäre es aus unserer Sicht 

wünschenswert, dies in einer künftigen Überarbeitung der Satzung so auch zu formulieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




